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Textliche Festsetzungen
des Bebauungsplanes Nr. 88 -Neschen- der Gemeinde Odenthal

1. Art der Baulichen Nutzung
Das gesamte Plangebiet ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung - Schule,
Kindertagesstätte, Spielplatz und Anlagen für sportliche und kulturelle Zwecke - gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB festgesetzt.

2. Maß der Baulichen Nutzung
Für den Bereich der Fläche für den Gemeinbedarf ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 BauNVO für die Schule sowie
für die geplante Kindertagesstätte eine maximale Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt. Es ist eine maximale 2-
Geschossigkeit zulässig. Eine Überschreitung der Grundflächenzahl durch Stellplätze und Zufahrten sowie Nebenanlagen gem.
§ 14 BauNVO (wie Terrassen, Abstellräume, Anlagen zur Versorgung) ist bis zu einer Obergrenze von 0,8 zulässig.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
Im Plangebiet sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB die überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen gem. § 23 BauNVO
festgesetzt. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 BauNVO sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen,
die dem Nutzungszweck der im Baugebiet gelegenen
Grundstücke oder dem Baugebiet selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen, auch außerhalb der Baufelder zu-
lässig.
Für die Fläche für den Gemeinbedarf ist als abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt, dass innerhalb der
überbaubaren Grundstücksfläche auch Gebäude mit einer Länge von über 50,00 m bei Einhaltung des seitlichen Grenzabstan-
des gem. § 6 BauO NRW zulässig sind.

4. Stellplätze
Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO ausschließlich innerhalb der
überbaubaren Grundstücksfläche und den mit der Bezeichnung „St“ festgesetzten Flächen zulässig.

5. Dachbegrünung
Flachdächer (von Gebäuden und Nebenanlagen) sind gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 1 Nr. 7 BauO NRW intensiv zu
begrünen. Ausgenommen hiervon sind Flächen für technisch erforderliche Randstreifen, technische Aufbauten, Energieerzeu-
gungsanlagen und Dachterrassen. Photovoltaikelemente sind über der Dachbegrünung zulässig. Die Dachflächen sind so zu be-
pflanzen, dass dauerhaft eine geschlossene Vegetationsfläche gewährleistet ist, die auf Dauer erhalten werden muss.

6.  Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Gemäß Planeintrag ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB entlang der Grenze des Hausgrundstückes Nr. 33, als auch entlang des
sich angrenzenden Feldes eine intensive Eingrünung mit einheimischen Bäumen und Sträuchern vorzusehen. Die Breite der
Pflanzfläche beträgt auf beiden Seiten mind. 6 m.
Daneben sind auf der neu anzulegenden Kita-Außenanlage mindestens 5 heimische Bäume zu pflanzen.

Zur Verwendung kommen nur lebensraumtypische Arten gemäß nachfolgender Pflanzenauswahlliste. Die Liste bietet Auswahl-
möglichkeiten, es sind je Fläche mindestens 3 Arten gemischt anzupflanzen. Der Pflanzabstand darf 1,25 m x 1,25 m nicht über-
schritten werden. Der Anteil der Bäume 2. Ordnung wird auf 20 % der Pflanzung je Fläche festgesetzt.

Pflanzenauswahlliste

Für die Gehölze sind für mindestens drei Jahre Anwuchs- und Bestandspflegemaßnahmen gem. DIN 18919 nach erfolgter Fer-
tigstellungspflege durchzuführen. Dazu gehören insbesondere der Ersatz abgestorbener Pflanzen, das Kleinhalten von
Wildkrautbewuchs (Verbot chemischer Mittel), ein differenzierter Pflegeschnitt (nicht im Sinne eines radikalen Rückschnittes), ei-
ne Überprüfung der Verankerung und ein ausreichendes Wässern. Pflanzenausfälle sind art- und funktionsgerecht zu ersetzen.
Sämtliche Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Gegebenenfalls sind Nachbesserungen durchzuführen, um
Pflanzenausfälle art- und funktionsgerecht zu ersetzen.
Die von Vegetation bewachsene und vorhandene Böschungskante entlang des östlichen Randes des Plangebietes ist zu erhal-
ten.

7. Ver- und Entsorgung Niederschlagswasser
Das Niederschlagswasser der Grundschule und Schulhofflächen ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB über ein Regenwasserkanal-
system in das Regenwasserversickerungsbecken Am Langen Siefen einzuleiten.
Das Niederschlagswasser der Kita, Zufahrt mit Stellplätzen sowie der Sportanlagen ist örtlich mit Nachweis der
Versickerungsfähigkeit durch Erbringung eines hydrologischen Gutachtens zu versickern oder bei Nachweis der ausreichenden
Kapazität ebenfalls in das Regenwasserversickerungsbecken einzuleiten.

Hinweise

Artenschutz
Baumaßnahmen dürfen nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar ausgeführt werden, da nicht ausgeschlossen wer-
den kann, dass der Kuckuck Gehölze im Planbereich als Bruthabitat nutzt. Alternativ kann ab Anfang April durch Ortsbegehun-
gen geprüft werden, ob der Kuckuck diesen Bereich zur Eiablage nutzt.
Um Störungen nahrungssuchender Fledermäuse in deren jährlichen Aktivitätsphase (Ende März bis Anfang November) während
der Bauarbeiten gering zu halten, wird empfohlen, Baulärm und starkes Arbeitslicht in den Abendstunden zu vermeiden. Des
Weiteren sollten Lichtemissionen über die Beleuchtung des Plangebietes hinaus vermieden werden. Dabei ist auf Beleuchtungs-
mittel zurückzugreifen, die eine geringe Anziehungswirkung auf Insekten (z.B. Natriumdampflampen), und damit Fledermäuse,
haben. Ein Abstrahlen z.B. in den Himmel oder in anliegende Gehölzbereiche ist zu unterlassen. Dies gilt ebenfalls für die be-
triebsbedingte zukünftige Beleuchtung der Außenbereiche. Unter der Berücksichtigung zeitlicher Beschränkungen für das Ent-
fernen von Gehölzen außerhalb der Brutzeit werden die Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG auch für alle europäi-
schen Vogelarten nicht ausgelöst.

Bodendenkmäler
Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder das LVR-Amt für
Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel.: 02206/9030-0, Fax: 02206/9030-
22, unverzüglich zu informieren. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der/die Eigentümer*in, die Person, die das Grundstück be-
sitzt, der/die Unternehmer*in und der/die Leiter*in der Arbeiten. Bodendenkmal und Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen.

Bodenaushub
1. Anfallender Bodenaushub ist, soweit er nicht zum Wiederaufbau geeignet ist oder einer anderen Verwertung zugeführt wer-
den kann, ordnungsgemäß zu entsorgen.
2. Im Zuge von Baumaßnahmen anfallender nicht verunreinigter Bodenaushub ist nach Möglichkeit innerhalb des Bebauungs-
plangebietes wiederzuverwerten.

Klimaschutz
Auf den versiegelten Flächen, wie z.B. den Dachflächen von Garagen, Carports und Gartenhäusern, bietet sich eine Photovol-
taik- oder Solarthermie-Anlage an. Aus Klimaschutzsicht wird empfohlen, bei Bauvorhaben nachhaltige, ökologische Bau- und
Dämmstoffe zu nutzen., Möglichkeiten einer ortsnahen Retention und/oder Versickerung sowie Notwasserwege sollten erhalten
bzw. geschaffen werden. Um den Verlust von Versickerungsflächen zu minimieren, werden wasserdurchlässigen Oberflächen,
z.B. für Zufahrten oder Stellplätze, empfohlen. Ergänzend wird empfohlen, eine helle Fassadengestaltung bzw. reflektierende,
nicht speichernde Materialien für Fassaden, Dächer, Hofflächen, Stellplätze und Zuwegungen zu nutzen sowie die Vermeidung
von spiegelnden Oberflächen. Zur Vermeidung von unnötigen Lichtemissionen sollte auf eine insektenfreundliche
Außenbeleuchtung geachtet werden.

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetzte, Verordnungen, Erlasse, Ortssatzungen, DIN-Vorschriften und
Richtlinien) können im Planungsamt, Altenberger-Dom-Straße 29 eingesehen werden.

Die Übereinstimmung des textlichen und
zeichnerischen Inhalts des Bebauungs-
plans mit dem Willen des Rates sowie die
Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebe-
nen Verfahrens zur Aufstellung des Be-
bauungsplans werden bekundet.

Odenthal, den _________

………………………Bürgermeister

w1koolen
Stempel

w1koolen
Stempel

w1mergner
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Rechteck

w1mergner
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